
     

    

Beschlusszusammenfassung zur 9. Sitzung des Ortsgemeinderates Ortsgemeinde 
Wernersberg vom 30.08.2005 

öffentliche Sitzung 

Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden: 

 
1 Beratung und Beschlussfassung der Satzung zur Änderung der 

Friedhofsgebührensatzung 
Vorlage: 14/020/I/097/2005 

 
Der Ortsgemeinderat Wernersberg beschließt die Satzung zur Änderung über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren, nach beigefügter Anlage: 
 
Die Anlage zu § 1 der Friedhofsatzung wird wie folgt geändert: 
 
I. Reihengrabstätten           bisher:   neu:     
1. Überlassung einer Reihengrabstätte  
     a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   51,-- €              75,-- €   
     b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab   77,-- €            120,-- €  
2.  Überlassung einer Urnenreihengrabstätte   77,-- €            120,-- € 
 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Gebühren von  Nr. 1 a, b und 2. mit 9 Ja-Stimmen 
und 6 Nein-Stimmen. 
 
II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten/gemischte Grabstätten 

1. a) Verleihung des Nutzungsrechts 
     aa) Einzelgrabstätte                         102,-- €             150,-- € 
     bb) Doppelgrabstätte                    276,-- €             300,-- € 
     cc) jede weitere Grabstätte                       102,-- €             150,-- € 
     dd) Urnenwahlgrabstätte    77,-- €             120,-- € 

 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Gebühren von Nr. 1 a) – aa) bis dd) mit 9 Ja-
Stimmen und 6 Nein-Stimmen. 
 
             b)  Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach 
                  Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren 
       Wie nach Buchst. a)  wie folgt erhoben. 
       aa) Einzelgrabstätte     102,-- €  150,-- € 
                  bb) Doppelgrabstätte    276,-- €  300,-- € 
        cc) jede weitere Grabstätte    102,-- €  150,-- € 
                  dd) Urnenwahlgrabstätte      77,-- €  120,-- € 
 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung  der Gebühren von Nr.1 b) – aa), cc) und dd) mit 9 Ja-
Stimmen und 6 Nein-Stimmen und bb) mit 10 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen. 
 

2. Verlängerung des Nutzungsrechts bei späteren 
Bestattungen je Jahr 
      aa) eine Einzelgrabstätte        3,50 €     5,-- € 
      bb) Doppelgrabstätte         9,-- €   15,-- € 

                   cc) jede weitere Grabstätte        3,50 €      5,-- € 
                   dd) Urnenwahlgrabstätte        2,50 €      5,-- € 
 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Gebühren von Nr. 2 aa) bis dd) mit 9 Ja-
Stimmen und 6 Nein-Stimmen. 
 
III. Ausheben und Schließen der Gräber 



   

Das Ausheben und Schließen von Gräbern wird durch gewerbliche Unternehmen 
vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldnern als 
Auslagen zu ersetzen. 
 
IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen 
      Das Ausgraben und Umbetten von Leichen wird durch gewerbliche Unternehmen 
vorgenommen.   
      Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu 
ersetzen.  
 
V. Benutzung der Leichenhalle 

Für die Aufbewahrung 
     a) einer Leiche bis zu 4 Tagen        66,-- €    70,-- € 
         aa) für jeden weiteren Tag        15,-- €    15,-- € 
     b) Kühlzellenbenutzung         15.-- €    15,-- € 
         (pauschal, unabhängig von der Zeitdauer 
          der Nutzung) 
     c) einer Urne bis zu 10 Tagen        66,-- €    70,-- € 
          cc) für jeden weiteren Tag        15,-- €    15,-- € 

 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Gebühren von Nr. V. a)  und c) mit 9 Ja-
Stimmen und 6 Nein-Stimmen und V. aa) , b) und cc) mit 14 Ja-Stimmen und 1 
Enthaltung. 
 
        3.  b) Reinigung der Trauerhalle          0,-- €    20,-- € 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung eine 
Gebühr von 20,-- € für die Reinigung der Trauerhalle zu erheben. 
 

VI. Verwaltungsgebühren 
           Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen, 
           Gedenkplatten            5,-- €     10,-- € 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen die 
Verwaltungsgebühr von 5,-- € auf 10,-- € zu erhöhen. 
 
2 Beratung und Beschlussfassung des Antrags des SV Wernersberg auf Bezuschussung 

der Reparatur der vereinseigenen Flutlichtanlage 
 
Der Antrag Nr. 2 wurde mit 3 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 
abgelehnt, somit wurde dem Antrag Nr. 1 stattgegeben. Demnach werden nur 
Zuschussmittel für das Haushaltsjahr 2005 ausgezahlt, wenn diese am Jahresende noch 
vorhanden sind, wenn nicht, soll der Zuschuss im nächsten Haushaltsjahr 2006 möglichst 
berücksichtigt werden. 


